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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät 
der Universität des Saarlandes  

für Bachelor-, Master- und Aufbaustudiengänge sowie Zertifikate 

vom 7. Dezember 2017 

Die Philosophische Fakultät der Universität des Saarlandes hat auf Grund von § 64 
Saarländisches Hochschulgesetz vom 30. November 2016 (Amtsbl. S. 1080) und auf der 
Grundlage der Rahmenprüfungsordnung der Universität des Saarlandes für Bachelor- und 
Master-Studiengänge (BMRPO) vom 17. Juni 2015 (Dienstbl. Nr. 65, S. 474) folgende 
Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung der Philosophischen Fakultät der Universität des 
Saarlandes für Bachelor-, Master- und Aufbaustudiengänge sowie Zertifikate vom 
8. Juni 2017 (Dienstbl., Nr. 39, S. 354) erlassen, die nach Zustimmung des Senats der
Universität des Saarlandes und des Universitätspräsidiums hiermit verkündet wird.

Artikel 1 

Die Einzelbestimmungen in Anlage 1, Fachspezifische Bestimmungen, werden wie folgt 
geändert: 

„Einzelbestimmungen: 

Bis zur Festlegung fachspezifischer Bestimmungen können folgende Fächer unter Auflage 
von Einzelbestimmungen im Rahmen des Studiums nach dieser Prüfungsordnung studiert 
werden: 

- Das Bachelor-Nebenfach Betriebswirtschaftslehre ist nur in Kombination mit den
Hauptfächern „Französische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation“ und
„Philosophie“ möglich.

- Das Bachelor-Nebenfach Mathematik ist in Kombination mit den Hauptfächern
„Französische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation“, „Philosophie“ und
„Germanistik“ möglich.

- Die Bachelor-Nebenfächer Medieninformatik und Rechtswissenschaft sind nur in
Kombination mit den Hauptfächern „Philosophie“ und „Geschichte“ möglich.

- Das Bachelor-Nebenfach Physik ist nur in Kombination mit den Hauptfächern
„Philosophie“ oder „Musikwissenschaft“ möglich.

- Das Bachelor-Nebenfach Informatik ist in Kombination mit allen Hauptfächern möglich,
soweit in den Fachspezifischen Bestimmungen des Hauptfachs nichts Abweichendes
geregelt ist.“
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des 
Saarlandes in Kraft. 

Saarbrücken, 1. Februar 2018 

Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt) 
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